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b) ohne daß eine Planänderung vorliegt, die Vertrags
partner dies mit Zustimmung des Ministeriums 
für Land- und Forstwirtschaft und des Staats
sekretariats für Erfassung und Aufkauf landwirt
schaftlicher Erzeugnisse vereinbaren.

(2) Der Vertrag ist aufzuheben, wenn
a) die Planaufgaben der Produktionsgenossenschaft 

oder des VEAB zurückgezogen werden,
b) ohne daß eine Änderung oder Zurückziehung der 

Planaufgaben erfolgt, das Ministerium für Land- 
und Forstwirtschaft und das Staatssekretariat für 
Erfassung und Aufkauf landwirtschaftlicher Er
zeugnisse dem Vorschläge der Vertragspartner auf 
Aufhebung des Vertrages zustimmen.

(3) Ergänzungen, Änderungen oder Aufhebung des 
Vertrages bedürfen der Schriftform.
Ort und Datum Ort und Datum

Für die Landwirtschaftliche Für den Volkseigenen 
Produktionsgenossenschaft Erfassungs- und Aufkauf

betrieb

Berichtigung

Das Ministerium der Finanzen — Abgabenverwal
tung — bittet, folgende Änderungen zu beachten:

1. In der Verordnung vom 23. Juli 1953 zur „Ände
rung der Besteuerung und zur Senkung des Ein

kommensteuertarifs (GBl. S. 889) muß es in § 16 
Abs. 1 anstatt 

„Die auf Grund des § 6 Abs. 3 der Ersten Ein
kommensteueränderungsverordnung vom 5. März 
1953

richtig heißen:
„Die auf Grund des § 6 Absätze 2 und 3 der 
Ersten Einkommensteueränderungs verordnu ng
vom 5. März 1953 . . . .“.

2. In der Verordnung vom 23. Juli 1953 über die Ände
rung der Besteuerung landwirtschaftlicher Betriebe 
(GBl. S. 894) muß es in der ersten Zeile der Tabelle 
des § 1 Abs. 3 anstatt

„von 45 bis 50 (Hektarsatz 1801 bis 1890) = 5 
bis 10“

richtig heißen:
„von 45 bis 50 (Hektarsatz 1701 bis 1890) = 5 
bis 10“.

3. In der Verordnung vom 23. Juli 1953 über die Ände
rung der Besteuerung landwirtschaftlicher Betriebe 
(GBl. S. 894) muß es in § 4 Buchst, a anstatt

„§ 1 mit Wirkung vom 1. Juli 1953“ 
richtig heißen:

„§ 1 mit Wirkung vom 1. Juli 1952“.
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